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Eingereicht von

(Vor- u. Zuname):

Im öffentlichen Bere-

ich anzeigen:

Nein

Planunterlage: TöB-Beteiligung - FNP und LaPro / FNP-Änderung_3er-

Blatt

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte ,
Ihre E-Mail zur Beteiligung vom 22.08.2025 wird beim Eisenbahn-Bundesamt unter dem
Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für die Beteiligung des
EBA als Träger öffentlicher Belange.
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanla-
gen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes.
Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen
bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung
des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz – BEVVG) berühren.
Das Änderungsgebiet des FNP und der LaPro „Mischnutzung nördl. Waidmannstraße in
Altona-Nord“ im Zusammenhang mit dem BP-Verfahren Altona-Nord 29 liegt in der Nähe
der Eisenbahnstrecken Nr. 1220 Hamburg-Altona - Kiel, Nr. 1230 Hamburg-Bahrenfeld –
Hamburg-Langenfelde, Nr. 1231 Hamburg-Altona – HH-Langenfelde, Nr. 1232 Abzw Rainstr.
– HH-Eidelstedt Nr. 1225 und der S-Bahnlinie Nr. 1270 (S-Bahn-Citytunnel). Infrastrukturbe-
treiberin für diese Strecken ist die DB InfraGO AG, eine Eisenbahn des Bundes. Belange des
Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berührt.
Es ergeht folgende Stellungnahme:
Der änderungsbetroffene Flächennutzungs- und Bebauungsplan berührt mit dem Gebiet
nördlich der Waidmannstraße das unmittelbare Umfeld des bestandskräftig planfestgestellten
Vorhabens „Verlegung Bahnhof Altona“. Zu dem Vorhaben ist derzeit ein von der DB InfraGO
AG beantragtes 5. Planänderungsverfahren anhängig, das beim Eisenbahn-Bundesamt unter
dem Aktenzeichen 571pä/019-2025#002 geführt wird. Die Bezeichnung dieses Vorhabens
lautet „Verlegung Bahnhof Hamburg-Altona, Abstellgleis 75 und Änderung Gebäude LST-
Werkstatt und Ersatzteil-/Materiallager in ein Mehrzweckgebäude, Strecke 1231 Hamburg Al-
tona – Hamburg Langenfelde, km 3,7 - km 4,6; km 2,0 (Str. 1220). Die Inhalte der Planung
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beschränken sich im Wesentlichen auf die vorhabenträgerinneneigenen Flächen bzw. die
Gleisanlagen. Weitere Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG),
die Auswirkungen auf die Flächennutzungs- und Bauleitplanung haben können, sind beim
Eisenbahn-Bundesamt derzeit nicht anhängig.
Das Eisenbahn-Bundesamt vermag nicht auszuschließen, dass das planfestgestellte Vorhaben
„Verlegung Bahnhof Altona“ Gegenstand weiterer Änderungsanträge durch die Vorhaben-
trägerin DB InfraGO AG wird, da nach Erkenntnissen des Eisenbahn-Bundesamtes u.a. Bau-
maßnahmen, die das westlich vorgelagerte Empfangsgebäude betreffen, noch nicht umge-
setzt worden sind, das Vorhaben jedoch mit einem Mindestmaß an Eisenbahn-Betriebsanlagen
für die Funktionsfähigkeit als Personenbahnhof ausgestattet werden muss. Das Eisenbahn-
Bundesamt regt an, im Austausch mit der potenziellen Antragstellerin DB InfraGO AG zu
prüfen, ob mögliche Änderungen hinsichtlich der Umsetzung eines Empfangsgebäudes des
verlegten Bahnhofs Hamburg-Altona Rückwirkungen auf die gegenständliche Flächennutzungs-
und Bauleitplanung haben können.
Dem Eisenbahn-Bundesamt sind durch Vertreterinnen und Vertreter der DB InfraGO AG ver-
schiedene Vorstufen des Projektes eines „Verbindungsbahn Entlastungstunnels“ vorgestellt
worden, welche eine zweigleisige Tunnelstrecke, die dem S-Bahn-Verkehr dienen und Ka-
pazitäten insbesondere auf der Hamburger Verbindungsbahn u.a. für den Schienenperso-
nenfernverkehr ermöglichen soll. Nach Erkenntnissen des Eisenbahn-Bundesamtes sehen
Planungen im Stadium der Machbarkeitsuntersuchungen Tunnelstrecken etwa in der Relation
Hamburg Hbf – Bahnhof Altona Nord vor. Aus dem bekannten Stand der Machbarkeitsunter-
suchungen heraus ist aus Sicht des Eisenbahn-Bundesamtes jedenfalls nicht vollumfänglich
auszuschließen, dass ein etwaiger Verbindungsbahn-Entlastungstunnel im Nahbereich des
Flächennutzungs- und Bebauungsplans wieder an die Oberfläche geführt werden könnte.
Das Eisenbahn-Bundesamt regt an, im Austausch mit der potenziellen Antragstellerin DB
InfraGO AG zu prüfen, ob mögliche Planungen eines Verbindungsbahn-Entlastungstunnels
Rückwirkungen auf die gegenständliche Flächennutzungs- und Bauleitplanung haben kön-
nen.
Weiterhin wurde beim Eisenbahn-Bundesamt das Scoping-Verfahren für das Projekt Neubau
S6 Hamburg-West mit Datum vom 20.12.2024 von der DB InfraGO AG beantragt, das unter
dem Aktenzeichen geführt wird. Aufgrund offener Fragen zum Inhalt
des Scoping-Verfahrens ist derzeit offen, in welchem Rahmen das Verfahren vom Eisenbahn-
Bundesamt weitergeführt wird. Zwar hat die Antragstellerin auf Grundlage der bereits seit län-
gerem verfolgten Planung der Freien und Hansestadt Hamburg Linienführungen zum Gegen-
stand des Scopings gemacht, die das gegenständliche FNP- und Bauleitplanverfahren räum-
lich nicht unmittelbar berühren, da primär eine Anbindung der S-Bahn-Strecken in Höhe der
Verkehrsstation Holstenstraße verfolgt worden ist. Das Eisenbahn-Bundesamt hatte jedoch
in dem Verfahren angeregt, angesichts der Planungen verkehrlicher Entwicklungen im Bezirk
Altona, insbesondere der Verlegung des Bahnhofs Altona die verkehrsfachlich tragfähig er-
scheinende Anbindung an den verlegten Bahnhof zu prüfen, damit die Streckenführung der S
6 den Anforderungen einer fachplanungsrechtlich gebotenen Variantenprüfung genügt. Auch
insoweit regt das Eisenbahn-Bundesamt an, im Austausch mit der potenziellen Antragstellerin
DB InfraGO AG zu prüfen, ob mögliche Planungen einer an den verlegten Bahnhof Hamburg-
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Altona angeschlossenen S 6 Rückwirkungen auf die gegenständliche Flächennutzungs- und
Bauleitplanung haben können.
Allgemeine Hinweise
Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Abstände zu den Eisen-
bahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie sind
einzuhalten.
Eigentümer haben dafür Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des Grundstücks keine
Gefahren für den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahnbetrieb auf der Eisenbah-
ninfrastruktur nicht durch die Bauarbeiten gestört, gefährdet oder behindert wird.
Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschütterungen zählen, sind zu dulden.
In den Unterlagen für die FNPÄ war kein Hinweis auf die Planungen bezüglich der geplanten
S-Bahnlinie S6 oder zu den Planungen bezüglich des Verbindungsentlastungstunnels enthal-
ten. Auch wenn diese Planungen nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem
BP-Verfahren und dem Verfahren zur FNP-Änd./LaPro-Änd. „Mischnutzung nördl. Waid-
mannstraße in Altona-Nord“ stehen, so sollten diese doch in den Planunterlagen erwähnt
werden. Diese Verkehrsprojekte werden abschnittsweise direkt am Fern- und Regionalbahn-
hof entlanglaufen und werden von Einfluss sein für Altona-Nord und auch für den Änderungs-
bereich des FNP und der LaPro „Mischnutzung nördl. Waidmannstraße in Altona-Nord“.
Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der
Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen oder Bahnstromleitungen prüft. Die Betreiber
dieser Anlagen sind möglicherweise betroffen. Soweit noch nicht geschehen ist die DB
AG (koordinierende Stelle: DB Immobilien, Region Nord, Hammerbrookstr. 44, 20097 Ham-
burg) in das Verfahren einzubinden und zu einer Stellungnahme Gelegenheit zu geben:

. Diese Stellungnahme berührt weder noch
ersetzt sie die Stellungnahme der Deutschen Bahn AG.
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